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Bearbeiter: Simone Göbel   

Tel.Nr.: 09321 928 1103   

 

Beratungsfolge: Status:öffentlich/nicht öffentlich Termin: 

Wirtschafts-, Kultur- und 

Tourismusausschuss 

öffentlich / Beschluss 19.11.2019 

Kreisausschuss öffentlich / Beschluss 03.12.2019 

Kreistag öffentlich / Beschluss 09.12.2019 

 

Wanderregion Naturpark Steigerwald – Planung und Umsetzung eines übergreifenden 

Wanderkonzeptes – Hst. 0.5931.7099 

 

Anlagen: 

Anlage 1_Teilantrag 1_Detailplanung Jahr 2020_Wanderregion Naturpark Steigerwald 

Anlage 2_Teilantrag 2_Umsetzung (2021_2022)_Wanderregion Naturpark Steigerwald 

 

I.  Vortrag: 

Für Bewohner und Gäste hat das Thema Wandern im Steigerwald einen hohen Stellenwert, 

Art und Ausstattung von Beschilderung und Wegenetz erfüllen jedoch bisher nur teilweise 

die Qualitätsanforderungen und sind innerhalb des Naturparks nicht aufeinander 

abgestimmt.  

  

Der Naturpark Steigerwald e.V. plant daher ein übergreifendes Konzept „Wanderregion 

Steigerwald“, bei dem eine einheitliche Beschilderungssystematik umgesetzt und die Region 

übergreifend zu einer qualitativ hochwertigen Wanderdestination weiterentwickelt werden 

soll. 
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Besonderes Augenmerk liegt auf der durchgängigen Ausstattung der Wanderwege mit 

Knotenpunktwegweisern, auf denen der Wanderer Ziel- und Kilometerangaben findet und 

mit denen sich Wanderwege untereinander vernetzen und der Markierungsaufwand 

langfristig reduzieren lässt.  

 

Auch die Erneuerung von veralteten Wanderinformationstafeln, die Erarbeitung eines 

Beschilderungskatasters, Festlegung von Organisationsabläufen etc. sind wichtige Inhalte 

des Projektes und unterstützen auch die Arbeit für die Traumrunden als wandertouristische 

Aushängeschilder des Landkreises. 

 

Das Projekt umfasst das Gebiet des Naturparks Steigerwald und angrenzende Gemeinden, 

die in das touristische Gebiet des Steigerwaldes fallen. Für den Landkreis Kitzingen gehören 

hierzu 16 Gemeinden.  

 

Aktuell wird ein Grundlagenkonzept erarbeitet, im Zeitraum 2020-2022  sind als nächste 

Schritte vorgesehen: 

 

Teilantrag 1 – Detailplanung (2020) 

(Abstimmung des Wegenetzes, Detailplanung mit Gemeinden und Wegewarten, Festlegung 

der Beschilderungspunkte und -inhalte etc.…) 

 

Teilantrag 2 – Umsetzung (2021/22) 

(Produktion und Beschilderung vor Ort etc.….) 

 

Für die Finanzierung der beiden Projektteile ist eine Förderung  über den Naturpark 

Steigerwald e.V. (Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie) vorgesehen.  

 

Gemäß Kostenkalkulation des Planungsbüros fallen für Teilantrag 1 – Detailplanung 

(bestehend aus Planungskosten Wege von 10.650,50 € und einem 

Wegweiserstandortkataster von 19.867,05 €) im Jahr 2020 im Landkreis Kitzingen Kosten in 

Höhe von 30.517,55 € an. Abzüglich der 50%-Förderung verbleibt ein Kofinanzierungsanteil 

von 15.258,78 €, der durch Landkreis bzw. Gemeinden zu tragen wäre.  

 

Die Verwaltung sieht in dem Projekt eine Möglichkeit, die Gesamtgebietskulisse des 

Naturparks Steigerwald als Ganzes wandertouristisch in Wert zu setzen und schlägt daher 

vor, sich mit der Übernahme der Planungskosten Wege im Teilantrag 1 – Detailplanung an 

einem Teil der Kofinanzierungskosten in Höhe von voraussichtlich 5.325,25 €, gerundet 

5.340 €, zu beteiligen. 
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Die Kosten für die Umsetzung (Teilantrag 2, siehe Anlage 2) in den Jahren 2021 und 2022 im 

Landkreis Kitzingen können erst in der Detailplanung  exakt ermittelt werden, gemäß 

Kalkulation wäre abzüglich der Förderung voraussichtlich mit einem Kofinanzierungsanteil 

durch Landkreis bzw. Gemeinden von insgesamt 98.588,91 € zu rechnen. 

 

Die Verwaltung sieht in der durchgängigen Ausstattung mit Knotenwegweisern einen 

Mindeststandard in der Wanderregion Steigerwald und auch einen Vorteil gegenüber 

anderen Regionen und schlägt daher vor, die hierfür voraussichtlich anfallenden Kosten für 

diesen Teil der Umsetzung zu übernehmen, wenn sich auch die beteiligten Kommunen für 

die Pflege der Wegeweiser zuständig erklären. Der Kofinanzierungsanteil des Landkreises 

beläuft sich gem. Anlage 2 auf voraussichtlich 38.235,89 €, gerundet 38.240 €, d.h. 

2021/2022 je 19.120 €, der Rest wird anteilig auf die Kommunen aufgeteilt. 

  

 

II.  Beschlussvorschlag: 

1) Die vom Naturpark Steigerwald e.V. geplante Planung und Umsetzung eines 

Wanderkonzeptes und die Kostenbeteiligung des Landkreises Kitzingen wird 

befürwortet.  

 

2) Der Landkreis Kitzingen beteiligt sich an Teilantrag 1 – Detailplanung für die 

Planungskosten der Wege mit 5.340 €. 

 

Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2020 auf der Haushaltsstelle 0.5931.7099 

bereitgestellt.  

 

3) Der Landkreis Kitzingen beteiligt sich an Teilantrag 2 – Umsetzung für die 

Beschilderung mit insgesamt 38.240 €.  

 

Die Mittel werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf der Haushaltsstelle 

0.5931.7099 mit jeweils 19.120,00 € bereitgestellt.  

  

 

 

 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 
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